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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.2015

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

VwGVG 2014 §17;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Es ist dem Verwaltungsgericht darin beizup7ichten, dass es von Amts wegen für die Beiziehung der Parteien zu sorgen

hat und dass für die Bejahung einer Parteistellung ausreicht, dass die Berührung relevanter Rechte nicht

ausgeschlossen werden kann.
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